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Unser Kommentar

Teilnahme von Zivilschutzstellenleitern
an Weiterbildungskursen flir Ortschefs

Von kantonaler Seite wurden wir angefragt, ob Zivil-
schutzstellenleiter, die nicht im Zivilschutz eingeteilt
sind, von den kantonalen Behorden zur Teilnahme an
Weiterbildungskursen fiir Ortschefs verpflichtet werden
konnen. Wir haben dazu in folgendem Sinne Stellung
genommen:

Nicht im Zivilschutz eingeteilte Zivilschutzstellenleiter
der Gemeinden sind — im Gegensatz zu den Ortschefs —
nicht Funktionstrdger in bezug auf die Schutzdienst-
pflicht, sondern gehoren zum kommunalen Verwaltungs-
personal. Es besteht somit fiir sie keine gesetzliche
Pflicht zur Teilnahme an Weiterbildungskursen fiir Orts-
chefs und es konnten folglich auch nicht die Strafbestim-
mungen des Zivilschutzgesetzes zur Anwendung kom-
men, falls sie sich weigern wiirden, an solchen Kursen
teilzunehmen.

Es konnten in einem solchen Falle allenfalls die Straf-
bestimmungen des betreffenden kantonalen Einfiihrungs-
gesetzes zum Zivilschutzgesetz angerufen werden, sofern
eine entsprechende Verfligung der zustindigen kanto-
nalen oder kommunalen Behorde zur Teilnahme an den
genannten Kursen vorliegt.

Nehmen diese Leute freiwillig an Weiterbildungskursen
flir Ortschefs teil, so liben sie keine Funktion im Rahmen
der Schutzdienstpflicht aus; ihre Teilnahme kann somit
nicht als Schutzdienstleistung gewertet werden. Sie
kénnen auch nicht als nebenamtliche Instruktoren ein-
gestuft werden.

Werden kommunale Zivilschutzstellenleiter von ihren
Gemeinden in Funktionstrdgerkurse des Bundes dele-
giert, so werden sie dort als sogenannte Hospitanten auf-
genommen. Die Kurskosten (Taggeld, Verpflegung, Un-
terkunft) gehen voll zu Lasten der Gemeinden, die sie
entsandten; diese Hospitanten sind auch nicht militér-
versichert (vgl. unser Kreisschreiben Nr. 173 vom
31. August 1970, Ziffer 6.5).

Die Teilnahme kommunaler Zivilschutzstellenleiter an
Weiterbildungskursen fiir Ortschefs kann vom Stand-
punkt des Zivilschutzes aus zwar durchaus niitzlich sein,
ist aber aus der Sicht des Bundes keineswegs zwingend;
gemdss Art. 29 Abs. 3 ZSG sorgt der Ortschef fiir die
Zusammenarbeit der ortlichen Schutzorganisation, des
Betriebsschutzes, der Hauswehren und anderer zur Ver-
fligung stehender Hilfsorganisationen; er tiberwacht auch
die gesamten Zivilschutzmassnahmen in der Gemeinde.
Nach Absatz 5 des gleichen Artikels ist der Ortschef —
und nicht der Zivilschutzstellenleiter — fiir die Ausfiih-
rung dieses seines Auftrages verantwortlich.

Nimmt aber ein schutzdienstpflichtiger Zivilschutzstel-
lenleiter an Weiterbildungskursen fiir Ortschefs teil, so
ist dies eine normale Schutzdienstleistung, das heisst
simtliche Kurskosten tragt der Zivilschutz, der betref-
fende Kursteilnehmer ist militdrversichert und eine all-
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fallige Weigerung zur Kursteilnahme wiirde nach den
Strafbestimmungen des Zivilschutzgesetzes geahndet
werden.

Fur Sie gelesen

Ein amerikanischer
Erdbeben-Warnprospekt

Gewisse nordamerikanische Staaten, wie zum Beispiel
Kalifornien, haben — in grésserem Masse als wir in
der Schweiz — mit mehr oder weniger alljdhrlichen
regelméssigen Erdbeben zu rechnen. Dass diese schreck-
lichen Naturereignisse in den Katastrophenschutz und
die Katastrophenhilfe einbezogen werden miissen, ist
selbstverstédndlich. Das amerikanische Handelsdeparte-
ment, dem der nationale Ozean- und Wetterdienst unter-
stellt ist, hat dariiber eine Erdbebenwarnbroschiire her-
ausgeben lassen, die der Bevolkerung die wichtigsten
Verhaltensmassregeln im Falle eines Bebens in Erinne-
rung ruft. Bekanntlich haben sich auch in unserem
Lande schon Erdbeben mit zum Teil erheblichen Scha-
denwirkungen ereignet; wir erinnern nur an die letzten
Beben im Wallis und in der Innerschweiz. So diirften die
amerikanischen Empfehlungen auch fiir uns eine wert-
volle Anleitung zum Verhalten wihrend oder nach einem
solchen Ereignis sein. — Die anschliessende Information
liber die sogenannten «Tsunamis» lassen wir eher der
Kuriositdt halber folgen. Unseres Wissens sind solche
Flutwellen, wie sie an Meereskiisten entstehen konnen,
in der Schweiz noch nie aufgetreten.

Wenn sich ein Erdbeben ereignet. ..

Wenn sich ein Erdbeben wéhrend nur 1 bis 2 Minuten er-
eignet, kann sich die Erde wie das Deck eines Schiffes
heben und senken. Diese Bewegung ist erschreckend,
aber, solange nichts auf Dich herunterfédllt, harmlos.
Bleibe ruhig und warte ab. Deine Chancen stehen gut,
wenn Du weisst, was Du tun musst.

Widadhrend des Bebens:

— Wenn Du im Hause weilst, bleibe drinnen. Verbirg
Dich unter schweren Mdobeln. Bleibe in der Nahe der
Hausmitte. Meide die Ndhe von Glas.

— Vermeide den Gebrauch von Kerzen, Ziindhoélzern
oder andern offenen Flammen.

— Renne nicht durch Gebidude oder nahe an Gebduden
vorbei, wo die Gefahr herunterfallender Triimmer be-
steht.

— Wenn Du Dich im Freien aufhéltst, bleibe draussen,
aber fern von Gebduden oder Stromleitungen.

— Wenn Du Dich in einem fahrenden Auto befindest,
halte an, bleibe aber im Wagen.

Nach einem Beben:

— Ueberpriife die Hausleitungen aller Art. Wenn die
Wasserleitungen beschidigt sind oder elektrische Lei-



tungen Kurzschluss machen, stelle sie an den Haupt-
eintrittspunkten ab. Bei Gasundichtigkeiten stelle den
Haupthahn ab, 6ffne die Fenster, verlasse das Haus,
berichte den zustindigen Behoérden und bleibe draus-
sen, bis die Werke melden, alles sei sicher.

— Drehe das Radio oder den Fernseher an, um Informa-
tionen und Weisungen zu empfangen.

— Halte Dich von beschéddigten Gebduden fern. Nachbe-
ben koénnten sie zum Einsturz bringen.

Tsunamis — die todlichen Begleiter eines Erdbebens

bilden eine Gefahr fiir unsere westlichen und Alaska-
Kisten sowie auf den pazifischen Inseln. Hervorgerufen
durch unterirdische Erdbeben, konnen diese hohen Mee-
reswogen der grosste «Killer» eines Bebens sein. Friiher

oder spiter gelangen die Tsunamis an eine Kiiste. Wenn
Du irgendwo dort lebst, beachte diese Warnung.

Wenn in Deinem Gebiet sich ein Erdbeben ereignet, ver-
lasse die tiefgelegene Kiistenzone und fliehe auf héherge-
legenes Gelande.

Ein Tsunami besteht aus einer Serie von Wellen, wobei
die erste Welle nicht die grisste zu sein braucht.

Gehe nie an den Strand, um ein Tsunami zu beobachten
oder darauf zu warten.

Halte Dich aus den Gefahrenzonen heraus, bis die zu-
stdndige Behorde ein «Alles sicher» bekanntgibt.

Lasse wihrend eines Tsunami-Notstandes Dein Radio-
oder TV-Geridt laufen. Bekanntmachungen der Sicher-
heitsinstanzen konnen Dir vielleicht helfen, Dein Leben
Zu retten.

US-Handelsdepartement, Nationaler Ozean- und Wetter-
dienst, 1971.

Grundsatze der Katastrophenhilfe

Vortrag von Dr. Max Keller, Stellvertretender Direktor
des Bundesamtes fiir Zivilschutz, gehalten am Regierungs-
ratsseminar der Stiftung fiir eidgenossische Zusammen-
arbeit in Interlaken, am 4. Oktober 1972

Eine Katastrophe ist ein Schadenereignis, das so viele
Ausfille und Schéden verursacht, dass die personellen
und materiellen Mittel der betroffenen Gemeinschaft
liberbelastet sind und zusétzliche Hilfe notwendig wird.
Charakteristika: Ueberbelastung, Gefahr fir Leib und
Leben (und Gut). Zweck der Katastrophenhilfe (Kahi):
Schaden an Leib und Leben sowie an Gut begrenzen,
Ueberbelastung «kompensieren», gefidhrdete Ordnung
(Lebensverhéltnisse) wiederherstellen.
Kahi ist eine Aufgabe der Kantone und Gemeinden, die
nach Art. 4 des Zivlischutzgesetzes von 1962 fiir die Not-
hilfe tber den Zivilschutz verfligen konnen (was der
Bund nicht kann). Bundesbeitrag zur Kahi nur subsididr
und im Rahmen der verfassungsméssigen «Handhabung
von Ruhe und Ordnung und Beférderung der gemein-
samen Wohlfahrt».
Infolge technischer und demographischer Entwicklung
haben Unfall- und Katastrophenrisiko zugenommen. (In
der Schweiz ist das Risiko, bei einem Verkehrsunfall ver-
letzt zu werden, zurzeit 50 Prozent grosser, als das Risiko
im schlimmsten Luftkriegsjahr in Deutschland war, bei
einem Fliegerangriff verletzt zu werden!) Trotz dieser be-
unruhigenden Lage bestehen erst wenig gesetzgeberische
Erlasse zur rechtlichen Normierung des katastrophen-
bedingten Ausnahmezustandes.
Solothurn: «Katastrophenvorsorge-Gesetz» vom 20. Ok-
tober 1971/5. Miarz 1972. Glarus: «Gesetz iiber Vor-
sorgemassnahmen fiir den Fall von Katastrophen und
kriegerischen Ereignissen vom 7. Mai 1972. Dazu einige
Verordnungen und Reglemente tiber «Zivilverteidigung
und Kahi», «Massnahmen bei schweren Ungliicksfidllen
und Katastrophen» u. a. m. (Ziirich, Schwyz, Appenzell-
Ausserrhoden u. a.).
Kahi soll auf Unfallhilfe aufbauen. Unfallhilfe ist Rou-
tineangelegenheit mit permanent bereiten Mitteln, Kahi
ist ausserordentliche Massnahme zur Verstiarkung der
iiberlasteten Unfallhilfe mit herangefiihrten und/oder
mobilisierten Mitteln.
Bei Unfall und Kahi werden drei Phasen unterschieden:
— Isolationsphase, in der die vom Ungliick Betroffenen
auf sich selbst gestellt sind, Phase der spontanen Selbst-
hilfe;
— Rettungphase, Phase der organisierten Hilfe. Unfall-
und Kahi in eigener Sache;
— Wiederherstellungsphase, Wiederaufbauphase.

In der Isolationsphase sind die vom Schadenereignis Be-
troffenen bei Unfdllen und Katastrophen auf sich selbst
gestellt. Kein Unterschied bei der spontan einsetzenden
Selbst- und Néichstenhilfe. Die lebensrettenden Sofort-
massnahmen miissen in jedem Fall innert zweier Minuten
angewandt werden, wenn Opfer vermieden werden sollen.
In der Schweiz wiren schitzungsweise 20—30 Prozent der
Verkehrstoten durch Ersthilfemassnahmen zu retten ge-
wesen. Wenn schon bei einfachen Unféllen ein ansehn-
licher Teil der Opfer unnotigerweise stirbt, wie ist es
dann mit unserer Ueberlebensfdhigkeit im Falle einer
Katastrophe oder gar eines Krieges bestellt?

Eine Verbesserung dieses Zustandes ist durch Volksaus-
bildung tber das Verhalten bei Unfédllen und Kata-
strophen moglich: Ersthilfemassnahmen, exakte Meldung
an Polizei zur Auslosung der organisierten Hilfe, Bezdh-
mung eigener und fremder Neugier.

Erst bei der organisierten Hilfe unterscheidet sich die
Unfallhilfe von der Kahi. Wesentliches Problem: Unter-
scheiden der Routineangelegenheit Unfall von der Kata-
strophe, Erkennen der Katastrophenlage. Im normalen
Unfallmeldeweg muss «Filter» die Unterscheidung vor-
nehmen und ausserordentliche Ereignisse sofort auch der
politischen Behtérde melden; diese muss die Lage beur-
teilen und entscheiden, ob ausserordentliche Massnahmen
zu treffen sind, d. h. die organisierte Katastrophenhilfe
auszultsen ist. Nach Solothurner Katastrophenvorsorge-
Gesetz hat der Regierungsrat den «Katastrophenfall» fest-
zustellen. Im Katastrophenfall muss — hauptsédchlich im
Schadengebiet — die normale Verwaltungsorganisation
zu einer Fihrungs-(oder Kommando-)Organisation «inten-
siviert» werden:

— Fihrung muss vorlibergehend mehr Befugnisse er-
halten (z. B. Befehlsgewalt, Notrequisitionsrecht);

— Bevolkerung wird voriibergehend in einigen Rechten
eingeschrankt (z. B. freie Arztwahl, Informationsfrei-
heit u.a. m.) und mit neuen Pflichten belastet (z.B.
Pflicht zur Hilfeleistung, Dulden von Besitzessto-
rungen usw.).

Diese zeitlich und o6rtlich befristete Aenderung der
Rechtsordnung ist der wesentliche Unterschied zwischen
Unfallhilfe und Katastrophenhilfe. Es ist sowohl fiir die
rechtsstaatliche Ordnung wie fiir die praktische Durch-
fiuhrung der Hilfe unerldsslich, dass die fiir den Kata-
strophenfall vorgesehene Rechtsnorm, das «Katastrophen-
recht», festgelegt und allgemein bekanntgegeben wird;
jedermann muss wissen, wer im Katastrophenfall zu be-
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fehlen hat, zu welchen Leistungen das Individuum ver-
pflichtet ist und welche Rechte ihm in diesem Falle zu-
stehen (wichtig: Versicherung, Entschiadigung, Sicherung
des Arbeitsplatzes, Rechtsstillstand fiir Verpflichtungen
wihrend der Katastrophenhilfe usw.). Wichtig ist auch
die Klarstellung der finanziellen Verantwortung; prak-
tisch kann diese nur von der politischen Behorde (Regie-
rungsrat) iilbernommen werden.

Durch das Katastrophenrecht muss die Fithrung (Kan-
tonsregierung) erméchtigt werden, Mittel der perma-
nenten Unfallhilfe zu konzentrieren, Personal zu «mobili-
sieren» und Material zu requirieren und Dienstleistungen
in Anspruch zu nehmen; nur so kann sie die Ueber-
belastung der Hilfsmittel der betroffenen Gemeinschaft
«kompensieren» und der Lage Herr werden.

Wichtiges Element jeder Kahi ist die Fithrung, diese ob-
liegt der politischen Behorde (Regierungsrat oder regie-
rungsratliche Delegation). Der Fiihrung ist ein Stab
von Fachleuten beizugeben, der die Lagebeurteilung und
Entschlussfassung vorzubereiten hat. In diesem Stab
muss sich auch eine Leitstelle fiir den Sanitédtsdienst be-
finden, die permanent iliber die «totale sanitdtsdienst-
liche Lage» informiert ist und die Patientenstrome nach
Massgabe der vorhandenen Behandlungskapazitidten lenkt.
Am Schadenplatz selbst muss ein Schadenplatz-Kom-
mandant (Polizei- oder Feuerwehroffizier, Zivilschutz-
funktionéir) die Hilfsarbeit leiten.

Ebenso wichtig wie die Fiihrung ist die Sicherstellung
der Verbindungen vom Schadenplatz zu den Fiihrungs-
stellen.

Weil die Rettung bedrohten menschlichen Lebens die vor-
dringlichste Aufgabe der Unfall- und Katastrophenhilfe
ist, muss dafiir gesorgt werden, dass im Katastrophenfall
die Opfer méglichst bald definitiv behandelt werden (innert
sechs Stunden — «the golden period for treatment» —nach-
her steigt die Sterblichkeit schnell an. Die zur Ueberwin-
dung der Katastrophe notwendige Leistungssteigerung im
Gesundheitswesen ist durch Erhdhung der Krankentrans-
portleistungen und der Behandlungskapazitét in den Akut-
spitdlern — den Zentren der Unfall- und Katastrophen-
medizin — vermittels eigentlicher Katastrophenplidne
sicherzustellen. Der Oberfeldarzt hat im Sommer 1972
den Kantonen ein diesbeziigliches Aide-mémoire zuge-
stellt.

Eine noch ungentiigend geklédrte Frage: Soll ein Arzt an
den Schadenplatz? Erfahrunngsgemiss kann ein Arzt am
Schadenplatz nur in ganz wenigen Fillen (3—5 Prozent)
seinem Wissen und Konnen geméss wirken; er braucht
dazu Voraussetzungen, die am Schadenplatz ganz einfach
fehlen. Praktischer Vorschlag: In jedem Fall ein in Un-
fall- und Katastrophenmedizin geschulter Arzt am Scha-
denplatz. Bei Unfillen wichtig fiir Moral und allfillige
Versicherungsfragen, bei Katastrophen wichtig fiir
Triage.

(Durch das «Unfall- und Katastrophenhilfsverfahren»
muss sichergestellt werden, dass nicht jedermann, son-

dern nur die Organe der organisierten Hilfe [Polizei]
einen Arzt an einen Schadenplatz aufbieten diirfen.) (Vgl.
E. Gross, «Sanitdtsdienst im Katastropheneinsatz» in «Zi-
vilschutz» 11/72, Bern.)

Neben der anfidnglich ausserordentlich wichtigen und
dringenden «Sanitédtshilfes muss bei Unféllen und Kata-
strophen auch eine «technische Hilfe» durchgefiihrt wer-
den. In erster Linie geht es darum, die Schéden zu be-
grenzen. Auch hier sollte jedermann wissen, was er in
der Isolationsphase zur Schadenbegrenzung vorzukehren
hat (Absperren des Schadenplatzes, Loschen von Brénden,
die im Entstehen sind, Sichern einsturzgefdhrdeter Ge-
bdude usw.).

Mit der organisierten Hilfe gelangen spezialisierte und
schwere Mittel zur Schadenbegrenzung, zur Wieder-
herstellung einer Ordnung und zur Vorbereitung der Wie-
derherstellung zum Einsatz. Fiir den Einsatz der schweren
Mittel ist sorgfiltige Erkundung und Planung besonders
wichtig (vgl. «Die 5-Phasen-Technik des Rettungsein-
satzes» im Reglement «Rettungsdienst» des Zivilschutzes,
Nr. 1416.15, S. 96).

Die Engpdsse der Kahi liegen nicht beim Rettungsmate-
rial, sondern in folgenden Bereichen:

— Kompetenzregelung, Katastrophenrecht
Eventualrechtsordnung)

— Fachpersonal aller Art (Hilfkrafte gibt es bei Unfillen
und Katastrophen — im Gegensatz zum Alltagsleben
— immer genug)

— Sanitédtstransportmittel (Zivil: 1 Ambulanzplatz pro
10 000 Einwohner; in der mobilisierten Armee tber
100mal mehr! In absehbarer Zeit werden Kantone im
AMP Militar-Krankenwagen anfordern kénnen); Not-
behelf: Tragbahre auf Lastwagen

— Verbindungen; notwendig: Funkverbindung (Polizei,
Ambulanz, Funktaxi, Touringhilfe, Zivilschutz).

(Notrecht,

Fiir Friedenskatastrophen sind in der Regel geniigend
einrichtungsméssige Reserven vorhanden; wichtig ist
deren zweckmaéssige Koordination.

Zusammenfassung
Unfall- und Katastrophephilfe muss umfassen:

— Voiksausbildung iliber Ersthilfe, Verhalten bei Unfil-
len und Katastrophen, Katastrophenrecht;

— Rechtsordnung fiir den Katastrophenfall, einschliess-
lich Regelung der Versicherungsfrage;

— Organisation der Katastrophenhilfe mit Fiihrungs-
organ und Stab, sichergestellten Verbindungen, ein-
setzbaren Mitteln (Reserven, mobilisiert, requiriert),
Regelung der Kostentragung;

— Erh6hung der Leistungsfdhigkeit im Gesundheitswesen
(insbesondere fiir den Verletztentransport und in den
Akutspitdlern vermittels Katastrophenplénen).

Wir ziehen
am gleichen
Strick

Der Schweizerische Bund fiir Zivilschutz und seine Organe legen grossen Wert
auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Zivilschutzbehérden in Bund, Kantonen
und Gemeinden. Im Dienste der guten Information und der Public Relations ist
das Zentralsekretariat des SBZ immer bereit, die Zeitschrift flir Werbezwecke in
Kursen, Rapporten oder anderen Veranstaltungen gratis abzugeben.

5,
Schweizerischer Bund fiir Zivilschutz

Zentralsekretariat: Schwarztorstrasse 56, 3007 Bern
Telefon 031 2565 81

410



	Das Bundesamt für Zivilschutz berichtet

